
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
68

3 
74

8
A

1
��&������������

(11) EP 1 683 748 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
26.07.2006 Patentblatt 2006/30

(21) Anmeldenummer: 05405033.1

(22) Anmeldetag: 24.01.2005

(51) Int Cl.:
B65H 1/26 (2006.01) B65D 83/08 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA HR LV MK YU

(71) Anmelder: FRAMA AG
3438 Lauperswil (CH)

(72) Erfinder: Hang, Thomas
3550 Langnau im Emmental (CH)

(74) Vertreter: Fenner, Werner
Patentanwalt 
Hofacher 1
5425 Schneisingen (CH)

(54) Einrichtung zum Vereinzeln von in einem anleger gestapelten Etiketten

(57) Eine Einrichtung zum Vereinzeln von in einem
Anleger (2) gestapelten Etiketten (4) oder dgl., mit einer
die Etiketten (4) einzeln von einem Stapelende abzie-

henden Fördervorrichtung (6) weist zur Aufnahme der
abziehbaren Etiketten (4) eine dem Anleger (2) entnehm-
bare resp. austauschbare Kassette (1) auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Ver-
einzeln von in einem Anleger gestapelten Etiketten oder
dgl., mit einer die Etiketten einzeln von einem Stapelende
abziehenden Fördervorrichtung.
[0002] Eine Einrichtung der eingangs beschriebenen
Art ist unter der Bezeichnung JetMail der Francotyp-Po-
stalia AG & Co. an einem Frankiergerät bekannt. Mit die-
ser Einrichtung können von einem Bündel abziehbare
Streifen mit einem Geldwert frankiert und anschliessend
auf einen durchlaufenden Briefumschlag geklebt wer-
den. Hierzu ist der Bündel aus Streifen in einen Schacht
eingesteckt und wird dem stehend passsierenden Brief-
umschlag von der Seite zugeführt.
[0003] Es stellt sich an die vorliegende Erfindung die
Aufgabe, die Verarbeitung von Etiketten, Labels oder
dgl., beispielweise zum Frankieren, Adressieren oder
sonstwie Beschreiben, mit einer Einrichtung der ein-
gangs genannten Art zu vereinfachen und ihre Verarbei-
tungszuverlässigkeit zu verbessern.
[0004] Erfindungsgemäss wird diese Aufgabe da-
durch gelöst, dass zur Aufnahme der gestapelten Etiket-
ten eine dem Anleger entnehmbare Kassette vorgese-
hen ist. Eine solche Einrichtung kann beispielsweise als
sog. Spender von vornehmlich unbedruckten Vorlagen
aus Papier, Karton, Folien etc. für das Frankieren und/
oder Adressieren von Briefumschlägen, Karten oder dgl.
verwendet werden.
Sie kann einer Frankier- oder Adressiermaschine vorge-
schaltet oder in eine solche integriert werden.
Damit lässt sich ein unsachgemässes Laden von gesta-
pelten Etiketten in einem Magazin einer Einrichtung zum
Bedrucken von Etiketten weitestgehend vermeiden und
die Bereitschaft resp. Verfügbarkeit der Einrichtung op-
timieren.
Es ist beim Einschieben der in einer Kassette unterge-
brachten Etiketten eine besondere Sorgfalt nicht mehr
erforderlich, auch bei verhinderter Zugänglichkeit zur
Fördervorrichtung.
[0005] Vorteilhaft weist der Anleger ein Magazin zur
Aufnahme einer mit Etiketten angereicheten Kassette
auf, wobei die Kassette von dem Bedienungspersonal
jeweils mit Etiketten nachgefüllt werden kann oder eine
leere Kassette gegen eine gefüllte ausgetauscht werden
kann.
[0006] Zweckmässig weist die Kassette eine in Ab-
zugsrichtung der Etiketten stromabwärts angeordnete
Entnahme- resp. Austrittsöffnung und eine der Förder-
vorrichtung zum Abziehen resp. Transportieren der Eti-
ketten zugeordnete Oeffnung auf, die ein störungsfreies
Vereinzeln noch unbedruckter Etiketten gewährleisten.
[0007] Die Austrittsöffnung erstreckt sich quer zur För-
derrichtung über die Breite der Etiketten resp. der Kas-
sette und weist eine mit dem Boden oder einer Wand der
Kassette sich bildende schlitzartige Form auf, sodass zu-
mindest die Etiketten oberhalb des Schlitzes zurückge-
halten werden.

[0008] Zur Beschleunigung der Etiketten aus dem Still-
stand an dem einen Stapelende, ist der Oeffnung zur
Herstellung eines reibungsschlüssigen Kontaktes mit
den Etiketten eine angetriebene Abzugsrolle der Förder-
vorrichtung zugeordnet, durch welche die Etiketten er-
fasst und von dem Stapelende abgezogen werden.
[0009] Die Abzugsrolle kann auch zuschaltbar ausge-
bildet sein, so dass sie jeweils im Ausserbetriebszustand
vom Stapel abgehoben ist.
[0010] Vorteilhaft ist die Oeffnung für den Zugriff der
Abzugsrolle etwa rechteckig und quer zur Förderrichtung
der Etiketten sich erstreckend ausgebildet, wobei die Ab-
zugsrolle mit einem den Reibungsschluss begünstigen-
den Oberflächenbelag versehen sein kann, beispielswei-
se einer Mischung aus Kunststoff und Gummi.
[0011] Es erweist sich als günstig, wenn die Abzugs-
öffnung an der Unterseite der eingebauten Kassette an-
geordnet ist, sodass der Etikettenstapel über der Ab-
zugsrolle liegt.
[0012] Alternativ lässt sich die Abzugsöffnung auch an
der Oberseite der eingebauten Kassette anordnen, wo-
bei dann die Abzugsrolle über dem Etikettenstapel vor-
gesehen ist.
[0013] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
der Einrichtung ist die Abzugsöffnung an der Unterseite
der in einem Magazin eingebauten Kassette angeordnet,
d.h., die Kassette befindet sich oberhalb der Fördervor-
richtung, die alternativ auch oberhalb der Kassette an-
geordnet sein könnte, sodass die Etiketten durch Rei-
bungsschluss mit einer Abzugsrolle vom oberen Stape-
lende abgezogen werden.
[0014] Selbstverständlich wäre es mit der Begabung
eines Fachmanns möglich eine Kassette einzubauen,
aus der die Etiketten stehend resp. stehende Etiketten
abgezogen werden.
[0015] Zweckmässig ist die Abzugsrolle zum teilwei-
sen Eintauchen durch die Abzugsöffnung in die Kassette
angeordnet, damit ein reibungsschlüssiges Erfassen der
Etiketten gewährleistet werden kann.
[0016] Zur Unterstützung der Abzugswirkung wird auf
der gegenüberliegenden Seite der Abzugsöffnung ein
beispielsweise durch eine Oeffnung der Kassette auf den
Etiketten- resp. Labelstapel einwirkendes Druckorgan
vorgeschlagen, das für einen nachhaltigen Reibungs-
schluss der Etiketten mit der Abzugsrolle sorgt.
[0017] Die Kassette zur Aufnahme von Etiketten kann
vorteilhaft aus einem nichtmetallischen Werkstoff, bei-
spielsweise aus Kunststoff, Papier, Karton oder Folie ge-
bildet sein.
[0018] Zweckmässig ist die Abzugsrolle zum teilwei-
sen Eintauchen durch die Abzugsöffnung in die Kassette
angeordnet, damit ein reibungsschlüssiges Erfassen der
Etiketten gewährleistet ist.
[0019] Ist die Kassette aus Karton oder Papier herge-
stellt, könnte sie als Faltschachtel ausgebildet sein, die
auf einem entsprechend konfektionierten Bogen beruht.
[0020] Der verwendete Anleger könnte in Abzugs-
bzw. Förderrichtung der Etiketten betrachtet eine der Ab-
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zugsrolle ausserhalb des Magazins nachgeschaltete
Förderrolle der Fördervorrichtung aufweisen, wodurch
ein kontinuierlicher Transport der Etiketten nach dem Ab-
ziehen vom Stapel erzielt werden kann.
[0021] Zur Gewährleistung einer zuverlässigen Ver-
einzelung der Etiketten wird eine Rückhaltevorrichtung
vorgeschlagen, die der Förderrolle zugeordnet ist und
auf die durch die Entnahmeöffnung der Kassette ragen-
den Etiketten einwirkt.
[0022] Anschliessend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die anliegende Zeichnung, auf die bezüglich
aller in der Beschreibung nicht erwähnten Einzelheiten
verwiesen wird, anhand eines Ausführungsbeispiels er-
läutert. In der Zeichnung zeigen:

Fig.1 zeigt eine räumliche Darstellung einer leere
Kassette zur Aufnahme von gestapelten bzw.
gebündelten Etiketten, Labels oder dgl.,

Fig. 2 eine Seitenansicht der in Fig. 1 dargestellten
Kassette,

Fig. 3 eine Draufsicht auf die in den Fig. 1 und 2 ver-
anschaulichte Kassette,

Fig. 4 einen Längsschnitt durch einen Anleger mit ein-
gebauter Kassette und

Fig. 5 ein nach räumlicher Form und Ausmassen ei-
ner Kassette konfektionierter Bogen zum Fal-
ten einer Kassette.

[0023] Fig. 1 zeigt in räumlicher Veranschaulichung ei-
ne leere, allseitig geschlossene Kassette 1 zur Aufnahme
von gestapelten Etiketten, Abschnitten oder Labels 4, die
in der Kassette 1 übereinanderliegend- oder alternativ
stehend nebeneinanderangeordnet gestapelt sind und
einzeln von dem Stapel an dessen einem Ende abgezo-
gen werden. Hierzu ist ein in Fig. 4 ersichtlicher Anleger
2, auch als Anlagetisch bezeichnet, vorgesehen, der die
Etiketten 4 einzeln aus der eingebauten Kassette 1 ab-
zieht und in eine nachgeschaltete Verarbeitungsstation,
beispielsweise eine Frankiermaschine (in Fig. 4 nicht er-
sichtlich) transportiert. Die Kassette 1 kann mit unbe-
druckten oder mit bedruckten Etiketten 4, beispielsweise
adressiert nach einem bestimmten Plan oder System
auch selektiv angereichert bzw. eingfach gefüllt sein.
Der Anleger 2 weist einen als Magazin 3 ausgebildeten
Hohlraum auf, in welches die Kassette 1 eingeschoben
oder eingelegt und wieder entnommen werden kann. Das
Magazin 3 könnte alternativ so ausgebildet sein, dass
die in einer Kassette bereitgestellten Ettiketten vor dem
Einlegen oder Einstecken in den Anleger 2 von der Kas-
sette, oder dass die Kassette 1 nach dem Einlegen im
Magazin 3 von den Etiketten befreit wird resp. die als
Verpackung dienende Kassette von den Etiketten ent-
fernt wird.
Bei Verwendung einer Kassette 1 innerhalb des Maga-

zins 3, wie die Fig. 1 bis 4 zeigen, weist diese eine in
Abzugs- bzw. Förderrichtung F der Etiketten 4 stromab-
wärts angeordnete Entnahmeöffnung 5 auf, durch die die
Etiketten 4 einzeln aus der eingesetzten Kassette 1 resp.
dem Magazin 3 abgezogen resp. ausgestossen werden.
Die Entnahmeöffnung 5 erstreckt sich quer zur Abzugs-
richtung F der Etiketten 4 über wenigstens deren Breite
und weist eine schlitzartige schmale Form auf, sodass
die anschliessende, in Abzugsrichtung F vordere Wand
8 der Kassette 1 den Teilstapel über der Abzugsöffnung
5 zurückhält. Aufgrund einer geringen Haftreibung zwi-
schen den gestapelten Etiketten 4 können beim Erfassen
der vordersten resp. ersten Etikette 4 weitere darüber-
liegende- resp. danebenstehende Etiketten 4 durch die
Entnahmeöffnung 5 mitgeschleppt oder teilweise vom
Stapel verschoben werden, die jedoch von einer der Ent-
nahmeöffnung 5 nachgeschalteten, auch als Abstreifer
wirkende Rückhaltevorrichtung 9 vorerst zurückgehalten
werden. letztere weist ein freies, nachgiebiges Ende auf,
das an der Förderrolle 18 ansteht.
[0024] Dieser Vorgang findet durch eine Fördervor-
richtung 6 des Anlegers 2 statt, die zum Transport resp.
zur Vereinzelung der Etiketten 4 von dem Stapel eine ihr
zugeordnete Abzugsöffnung 7 an der Kassette 1 auf-
weist. Durch die Abzugsöffnung 7 wird eine reibungs-
schlüssige Verbindung der Fördervorrichtung 6 mit der
jeweils nächstliegenden Etikette 4 erreicht.
Der Weitertransport der einzelnen Etiketten 4 erfolgt
durch eine Abzugsrolle 10 der Fördervorrichtung 6, die
durch die Abzugsöffnung 7 ragt bzw. wirkt und an der
vordersten resp. nächsten Etikette 4 reibungsschlüssig
ansteht. Die Abzugsöffnung 7 ist rechteckig ausgebildet
und erstreckt sich mit den vornehlich längeren Oeff-
nungskanten quer zur Abzugsrichtung F der Etiketten 4.
In den sich gegenüberliegenden Seitenwänden 11, 12
der Kassette 1 bildet die Abzugsöffnung 7 eine von einem
Bogen- resp. einem Kreisbogen geformte Ausnehmung,
an die die Abzugsrolle 10 angepasst ist. Wie in Fig. 4
gezeigt, ist die Kassette 1 so zum Einbau in das Magazin
3 des Anlegers 2 eingebaut, dass die Etiketten 4 jeweils
vom unteren Ende des Etikettenstapels abgezogen wer-
den. D.h., die Abzugsöffnung 7 und die Fördervorrich-
tung 6 befinden sich an der Unterseite der in dem Ma-
gazin 3 des Anlegers 2 eingebauten Kassette 1. Die Ab-
zugsrolle 10 ist zum teilweisen Eintauchen in die Kas-
sette 1 durch die Abzugsöffnung 7 angeordnet. Durch
eine entsprechende Ausbildung der Anordnungsweise
der Abzugsrolle 10 könnte der Reibungsschluss mit den
Etiketten 4 verändert werden, beispielsweise dadurch,
wenn die Abzugsrolle 10 gegen eine Federkraft einge-
setzt ist.
Der Reibungsschluss könnte auch durch ein auf der ge-
genüberliegenden Seite der Abzugsöffnung 7 angeord-
netes und auf den Etikettenstapel einwirkendes Druckor-
gan 25, beispielsweise eine einseitig befestigte Blattfe-
der, oder dgl. veränderbar oder konstant einstellbar, er-
zielt werden. Hierzu könnte eine Oeffnung 17 in der als
Decke der Kassette 1 vorgesehenen Wand 15 dienen.
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Die Entnahme einer Kassette 1 aus dem Magazin 3 er-
folgt durch einen von einer Perforation am Bogen 13 be-
grenzten, umlegbaren Lappen 24, der anhebbar oder bei
wenigstens teilentleerter Kassette 1 in diese eindückbar
ist, sodass ein Griff entsteht (siehe Fig. 1, 3 und 5), durch
den die Kassette ausgezogen werden kann. Die Kassette
1 könnte aus einem nichtmetallischen, vorzugweise
leicht verformbaren Werkstoff, wie beispielsweise Kunst-
stoff, Karton, Papier oder Folie gebildet sein. Dabei könn-
te die Kassette 1 als Faltschachtel ausgebildet sein, wo-
zu sich Karton, Papier oder eine Folie besonders eignen.
Hierzu könnte ein in Fig. 5 veranschaulichter konfektio-
nierter Bogen 13 verwendet werden. Die einzelnen Ab-
schnitte des eine Kassette 1 bestimmenden Bogens 13
sind mit den entsprechenden Bezugszeichen der in den
Fig. 1 bis 3 verwendeten Bezugszeichen versehen. Die
der Abzugsöffnung 7 zugeordnete Wand bildet einen Bo-
den 14 der Kassette 1 und der Abschnitt 15 die vierte
Wand. Im übrigen weist die mit dem Boden 14 der Kas-
sette 1 die Entnahmeöffnung 5 bildende Wand 8 eine
geringere Höhe a auf als die die Höhe der Kassette 1
bestimmenden (Seiten-) Wände 11, 12 und die Rück-
wand 16 der Kassette 1.
Die Fördervorrichtung 6 weist gemäss Fig. 4 eine in För-
derrichtung F der abgezogenen Etiketten 4 der Abzugs-
rolle 10 nachgeschaltete Förderrolle 18 auf, die ausser-
halb des Magazins 3 gelagert ist. Der Förderrolle 18 ist
eine Rückhaltevorrichtung 9 zugeordnet, die gemeinsam
dafür besorgt sind, dass jeweils nur die vorderste resp.
der Abzugsöffnung 7 nächststehende Etikette 4 aus der
Kassette 1 resp. dem Magazin 3 ausgestossen wird, wo-
bei die Entnahme im synchronen Zusammenwirken mit
einem stromabwärts angeordneten Adressier-, Frankier-
oder anderen Verarbeitungsgerät erfolgt.
Für eine Optimierung des Reibungsschlusses mit den
Etiketten 4 sind die den Transport bewirkenden Förder-
bzw. Abzugsrollen mit einem die Friktionsreibung begün-
stigenden Belag, beispielsweise aus Gummi, versehen.
Am rückwärtigen Ende des Magazins 3 befindet sich ein
in der Fig. 4 schematisch dargestelltes Positionierorgan
19, das die Kassette 1 resp. die gestapelten Etiketten 4
gegen einen vorderen Anschlag 20 in Betriebslage hält.
[0025] Bei einer solchen Positionierung werden bei
Verwendung einer Kassette 1 die Etiketten 4, sobald der
Stapel eine geringere Höhe als die gesammte Füllhöhe
der Kassette 1 aufweist, vor einem Walken durch ein von
hinten auf die formstabile Kassette 1 drückendes Halte-
organ 19 verschont. Solche sich auf den Fördervorgang
negativ auswirkende Störungen können mit einer Kas-
sette 1 verhindert werden.
Die Anordnungsweise der Kassette 1 resp. des Magazins
3 und der Fördervorrichtung 6 ist im Ausführungsbeispiel
nach Fig. 4 so gewählt, dass sich die gestapelten Etiket-
ten 4 oberhalb der Fördervorrichtung 6 befinden und die
Kassette 1 resp. die Etiketten 4 an der in Förderrichtung
F betrachteten Rückseite eines Gehäuses 21 zugeführt
werden. Das Gehäuse 21 besteht aus einem Gestell 22,
an dem die den Transport und die Vereinzelung der Eti-

ketten 4 bewirkenden Organe befestigt resp. gelagert
sind, und einer Haube 23, durch die diese Teile und eine
Steuerung (nicht dargestellt) von aussen geschützt sind.
[0026] Das Befüllen einer Kassette 1 mit einem Etiket-
tenstapel kann beispielsweise während dem Falten des
für die Kassette 1 bestimmten Bogens 13 erfolgen, indem
der Ettikettenstapel einer Verpackungsvorrichtung zuge-
führt wird.
[0027] Selbstverständlich kann eine Kassette 1 mit ei-
nem vorbereiteten Etikettenstapel oder mit einzelnen,
beispielweise in einem Schuppenstrom geführten Etiket-
ten 4 befüllt werden, wenn die Kassette 1 wenigstens
einen schieberartigen Hohlraum bildet, der vor dem Be-
füllen oder danach wenigstens einseitig geschlossen ist.
[0028] Der Anleger kann einer Frankier- oder Adres-
siermaschine zugeordnet sein, wobei der durch die För-
dervorrichtung 6 bestimmte Förderweg einer Etikette 4
stromabwärts in einen Föderweg von flachen Versand-
stücken wie beispielsweise Briefumschläge, Karten oder
Muster der Frankier- oder Adressiermaschine mündet.
[0029] Hierzu sind die Fördereinrichtungen von Anle-
ger und Frankier- oder Adressiermaschine synchron an-
getrieben.

Patentansprüche

1. Einrichtung zum Vereinzeln von in einem Anleger
(2) gestapelten Etiketten (4) oder dgl., mit einer die
Etiketten (4) einzeln von einem Stapelende abzie-
henden Fördervorrichtung (6), dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Aufnahme der Etiketten (4) eine
dem Anleger (2) entnehmbare Kassette (1) vorge-
sehen ist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Magazin (3) des Anlegers (2) zur
Aufnahme einer mit Etiketten (4) angereicherten
Kassette (1) ausgebildet ist.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kassette (1) eine in För-
derrichtung (F) der Etiketten (4) stromabwärts ange-
ordnete Entnahmeöffnung (5) und eine der Förder-
vorrichtung (6) zum Abziehen der Etiketten (4) zu-
geordnete Oeffnung (7) aufweist.

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abzugsöffnung (7) sich quer zur
Förderrichtung (F) der Etiketten (4) über deren Breite
erstreckt und eine schlitzartige Form aufweist.

5. Einrichtung nach Anspuch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abzugsöffnung (7) eine die Eti-
ketten (4) durch Reibungsschluss transportierende
Abzugsrolle (10) der Fördervorrichtung (6) zugeord-
net ist.
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6. Einrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Oeffnungen (5,
7) rechteckig und quer zur Förderrichtung (F) sich
erstreckend ausgebildet sind.

7. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abzugsöffnung (7) an der Un-
terseite der in dem Magazin (3) eingebauten Kas-
sette (1) angeordnet ist.

8. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abzugsöffnung (7) an der Ober-
seite der in dem Magazin (3) eingebauten kassette
(1) angeordnet ist.

9. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abzugsrolle (10)
zum teilweisen Eintauchen durch die Abzugsöffnung
(7) in die Kassette (1) angeordnet ist.

10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass auf der gegenüber-
liegenden Seite der Abzugsöffnung (7) ein auf den
Etikettenstapel einwirkendes Druckorgan angeord-
net ist.

11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kassette (1) aus
einem nichtmetallischen Werkstoff, beispielsweise
aus Kunststoff, Karton oder Papier gebildet ist.

12. Einrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kassette (1) als Faltschachtel
ausgebildet ist.

13. Einrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kassette (1) einen Griff zur Ent-
nahme von dem Magazin (3) aufweist.

14. Einrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abzugsrolle (10)
in Förderrichtung (F) betrachtet eine ausserhalb des
Magazins (3) gelagerte Förderrolle (18) der Förder-
vorrichtung (6) nachgeschaltet ist.

15. Einrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Förderrolle (18) eine auf die aus-
serhalb der Kassette (1) vorstehenden Etiketten (4)
einwirkende Rückhaltevorrichtung (9) zugeordnet
ist.

16. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dass der Anleger (2) einer Verarbeitungsmaschine,
insbesondere einer Frankiermaschine zugeordnet
ist.

17. Einrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Förderweg der Etikette in dem

Anleger (2) stromabwärts in einen Förderweg eines
flachen Versandstücks der Frankiermaschine mün-
det.

18. Verfahren zum Befüllen einer Kassette 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die gestapelten Etiketten (4)
während dem Bilden der Kassette 1 verpackt wer-
den.

19. Verfahren zum Befüllen einer Kassette 1, dadurch
gekennzeichnet, dass letzterer die Etiketten (4)
stapelweise oder einzeln zugeführt werden.
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